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TOP 19:

Viertes Gesetz zur Änderung des Telekommunikationsgesetzes 

Drucksache: 533/18 

I. Zum Inhalt des Gesetzes 

Das Gesetz dient der Anpassung des Telekommunikationsgesetzes im Hinblick 

auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sowie der Umsetzung 

unionsrechtlicher Vorgaben in nationales Recht. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 22. November 2016 entschieden, dass 

§ 35 Absatz 5 Satz 2 und 3 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) den ge-

richtlichen Rechtsschutz der Telekommunikationsunternehmen gegen Entgelt-

Entscheidungen der Bundesnetzagentur einschränkt, da die Regelungen, die 

Nachfrager entgeltregulierter Vorleistungen vor späteren Nachzahlungen schüt-

zen, an einem Differenzierungsmangel leiden. Das vorliegende Gesetz sieht da-

her unter anderem eine Anpassung des § 35 des Telekommunikationsgesetzes 

vor, die den vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Differenzierungs-

mangel beseitigt.

II. Zum Gang der Beratungen 

Der Bundesrat hatte in seiner 970. Sitzung am 21. September 2018 zu dem ur-

sprünglichen Gesetzentwurf der Bundesregierung Stellung genommen und un-

ter anderem gebeten, der Bundesnetzagentur für Maßnahmen gegen ungerecht-

fertigtes Geoblocking und andere Formen der Diskriminierung zusätzliche Be-

fugnisse einzuräumen. Dem ist der Bundestag gefolgt. 
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III. Empfehlung des Wirtschaftsausschusses

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, den Vermittlungsaus-

schuss nicht anzurufen und damit das Gesetz zu billigen.


